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nachrichtlich:

Spitzenverband Bund der Krankenkassen

Vorstandsvergütung in der gesetzlichen Krankenversicherung; 
hier: Zustimmungspflicht der Aufsichtsbehörden zu Vorstandsdienstverträgen 

gemäß § 35a Abs. 6a SGB IV

Beschluss der Aufsichtsbehörden im Rahmen der 85. Arbeitstagung 
vom 11. bis 13. November 2014 in Kiel

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Aufsichtsbehörden der Sozialversicherungsträger des Bundes und der Länder haben ihre 

gemeinsamen Maßstäbe für eine angemessene Ausgestaltung der Vorstandsdienstverträge im 
Rahmen der aufsichtsbehördlichen Zustimmung zu Vorstandsdienstverträgen im Bereich der 

gesetzlichen Krankenversicherung nach § 35a Abs. 6a SGB IV in einem Arbeitspapier nieder

gelegt, um die Genehmigungspraxis zu vereinheitlichen und transparent zu machen. Mit Rund

schreiben vom 5. Dezember 2013 hat das BVA die Krankenkassen seines Aufsichtsbereiches 

hierüber informiert.

Im Rahmen der 85. Arbeitstagung vom 11. bis 13. November 2014 in Kiel wurde eine überar

beitete Fassung formell von den Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder beschlossen. 

Die Änderungen dienen hauptsächlich dazu, das Arbeitspapier auch für Kassenärztliche Ver

einigungen und Medizinische Dienste der Krankenkassen anwendbarzu machen.
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Die aktuelle Version des Arbeitspapiers, die darin erwähnten Übersichten in Diagramm
form sowie das Muster eines Vorstandsdienstvertrages können Sie von der Internet
seite des BVA unter „www.bundesversicherungsamt.de / Rundschreiben/sonstige 

Rundschreiben/ Selbstverwaltung/ Personal- und Verwaltung der Träger/ Personal- 
und Verwaltungsangelegenheiten/ Vorstandsvergütung“ herunterladen.

Das Arbeitspapier soll Ihnen zur Orientierung bei der Ausgestaltung neuer Vorstandsdienst
verträge, deren Verlängerungen oder deren Änderungen dienen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Bearbeiterin dieses Rundschreibens.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag

(Heinz Peter van Doorn)
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